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In der Kreis-
stadtsollendieVorgärtengrüner
und damit ökologischer werden.
Schotter und Steine, die den Bo-
den versiegeln und dem Mikro-
klimaschaden,geratendabeizu-
nehmend in den Blick. Garten-
pflege gelingtmit aufgeschütte-
ten Steinen zwar einfacher, der
NaturschadenSteingärtenaller-
dings. Lebensräume für Flora
und Fauna böten diese Gärten
nicht, beklagen seit langem die
großen Naturschutzverbände.

Die Folge: Schmetterlinge,
Bienenundandere Insektenma-
chen einen Bogen um Steingär-
ten. Die versiegelten Flächen
heizen das Stadtklima in heißen
Sommernweiteran.Umdasöko-
logische Bewusstsein zu för-

dern, bekommt Bergisch Glad-
bach ab diesem Jahr einen gro-
ßer Vorgarten-Prämierungs-
wettbewerb, pragmatisch
„Pflanzen statt Schotter“ beti-
telt. Die CDU-Fraktion hatte die
Idee dazu schon im November
2019 per Antrag in die politi-
schen Beratungen gegeben. Auf
der Ratssitzung im Dezember
2019 fassten die Politiker mit
großer Mehrheit den Beschluss:
Alle zwei Jahre sollen die ökolo-
gisch wertvollsten Vorgarten-
Gestaltungen im Stadtgebiet
ausgezeichnet werden: also
2021, 2023 und soweiter.Vorga-
ben zur Größe der Gärten gibt es
bislang nicht. Der Wettbewerb
erinnert an die „Offene Garten-
pforte“, zu der jedes Jahr im
Rheinland zahlreiche Privatgär-
ten zu besichtigen sind.

Das Projekt ist in der städti-
schen Grünflächenabteilung
Stadtgrün aktuell auf dem Weg.
Es braucht aber noch ein wenig
Zeit. Anfang Februar, auf der
nächstenSitzungdesInfrastruk-
turausschusses, will Stadtgrün-
Leiter Christian Nollen Näheres
berichten, so der jetzige Stand
der Dinge. Die starke Überlas-
tung der Abteilung habe keine
frühere Vorstellung zugelassen,
bedauern die Grün-Experten.
Das sei nicht nur der Corona-
Pandemie geschuldet, auch sei
die Arbeitsbelastung in der Ab-
teilung durch aufwendigere
Grünpflege im Klimanotstand
gestiegen.

Die Details des Vorgarten-
Wettbewerbs, dem einzigen die-
serArt imRheinisch-Bergischen
Kreis, werden aktuell fürs Früh-

jahr 2021 vorbereitet. Leitlinie
wird derAntrag der CDU-Frakti-
on sein. Die drei besten grün ge-
stalteten Vorgärten, die auf Ver-
siegelung verzichten, sollten
demnach prämiert werden, hat-
te die Fraktion vorgeschlagen.
DiePreisträger solltendemThe-
ma „möglichst optimal gerecht
werden“. Eine Fachjury könne
die Sieger küren, mit Vertretern
aus Verwaltung, Politik, Land-
schaftsarchitekten und -gärt-
nern–auchdieBesetzungdieses
Gremiums müsste noch abge-
stimmt werden. Vorgeschlagen
wird, neben Mitteln aus dem
Haushalt, auch bei Sponsoren
und Unternehmen vorzuspre-
chen. Die Stadt solle sich auch
bemühen,beidenUnterstützern
wegen Wettbewerbspreisen
nachzufragen.

Die Macher des Inte-
grierten Stadtentwicklungskon-
zepts für Kürtenwerden sich am
28.JanuarderÖffentlichkeitund
derPolitik vorstellen.Dann tagt,
so Corona es zulässt, ab
17.30 Uhr der Klima-, Umwelt-
und Zukunftsausschuss im Bür-
gerhausderGemeinde.AlsGäste
werden Vertreter des Büros
„Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen“ aus Köln zugegen
sein.DieFachleutesollenihrBü-
ro vorstellen und, mit Blick auf
Kürten, das weitere Vorgehen
mit einemZeitplan, erklärtHen-
ningHerberholz, der das Projekt
in der Verwaltung strategisch
betreut. „Da setzen wir mal ein
Corona-Fragezeichen dran“,
sagt er zum Fertigstellungster-
min September 2021, Stichtag,
umFördermittel für 2022bei der
Bezirksregierungzubeantragen.

DiePandemiehabeeinfürDe-
zember geplantes Treffen mit
den Interessengemeinschaften
und der Bürgeragentur verhin-
dert, dies soll „so schnell wie
möglich“ nachgeholt werden.
Dauere der Lockdown an, dann
notfalls als Online-Absprache
im Internet. Auch Bürgermeis-
ter Willi Heider (parteilos) sieht
eineFertigstellungdesKonzepts
im September eher zurückhal-
tend. Unter den schwierigen
Rahmenbedingungen sei dies
kaum zu schaffen. Realistischer
sei wohl ein Endtermin im Sep-
tember 2022. Die Gemeinde
könnte dann im Frühjahr 2023

erste Fördergelder für konkrete
Projekte des Städtebaus bean-
tragen. Herberholz betont, dass
die Politik intensiv ins Projekt
eingebunden werde, Informa-
tionen zum Sachstand gebe es
regelmäßig.

Was genau entwickelt wird,
ist, so der Planer, noch „ergeb-
nisoffen“. Im September 2019
hattedieGemeinde IGsundBür-
ger zu Dorfrundgängen eingela-
denunddarauseinerstesStrate-
giekonzept mit Ideen aus allen
Ortslagen vorgelegt. Diese Vor-
schläge seien zwischenzeitlich
überarbeitet worden, auch die
Bürgeragentur um Professor
Dieter Prinz habe sich wieder-
holt eingebracht.

Herberholzkannsichvorstellen:
„Die Aufenthaltsqualität in den
Ortsmitten könnte ein Thema
sein. Auch das ThemaWasser ist
inKürtenvielfältigpräsent.“Da-
bei gehe es weniger um die Gro-
ße Dhünn-Talsperre, sondern
um die Sülz. Möglicherweise
könne der Fluss „stärker erleb-
bar“werden,etwaimUmfelddes
Rathauses in Kürten-Mitte.
Noch sei es aber zu früh, umPro-
jekte festzuklopfen. Stadtpla-
ner, Interessengemeinschaften,
Bürgeragentur, Verwaltung und
Politikmüsstensichzunächstei-
nig werden, in welche Richtung
es gehen soll. „Wo wollen wir in
Kürtenhin?Das ist die entschei-
dende Frage.“ (cbt)

Gärten sollen grüner werden
Vorgarten-Wettbewerb „Pflanzen statt Schotter“ ist auf demWeg

„Wowollen wir
in Kürten hin?“
Entwickler des Gemeindekonzepts
stellen sichmit ersten Ideen vor
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Der Bürgermeister
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die 2. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Bergisch Gladbach in der zehn-
ten Wahlperiode findet am Dienstag, dem 12.01.2021 um 17:00 Uhr im Theater-
saal im Bürgerhaus Bergischer Löwe, Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch
Gladbach statt. Der Hauptausschuss entscheidet im Rahmen einer Delegierung
für die Dauer der nach § 11 IfSBG NRW festgestellten epidemischen Lage von
landesweiter Tragweite gemäß § 60 Absatz 2 GO NRW in Angelegenheiten, die
der Beschlussfassung des Rates unterliegen.

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung
der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Be-
schlussfähigkeit

2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher
Teil

3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des
Hauptausschusses am 08.12.2020 - öffentlicher Teil

4 Mitteilungen des Bürgermeisters
4.1 Schriftliche Mitteilung: Delegierung von Entscheidungsbefugnissen vom

Rat auf den Hauptausschuss
4.2 Mündliche Mitteilungen
5 Wahl eines Beigeordneten - Stadtkämmerer (m/w/d) - Dezernat VV I
6 Wahl eines Beigeordneten (m/w/d) - Dezernat VV III
7 Weisungsbeschluss zur Benennung einer/eines stellvertretenden Vorsit-

zenden des Aufsichtsrates der BELKAW
8 Einwohnerfragestunde
9 Anträge auf Umbesetzung in den Ausschüssen
9.1 Antrag der Fraktion BÜRGERPARTEI GL vom 19.12.2020 (eingegangen am

21.12.2020) zur Umbesetzung in Ausschüssen
10 Anträge der Fraktionen
10.1 Antrag der Fraktion BÜRGERPARTEI GL vom 20.12.2020 (eingegangen am

21.12.2020): „Pilotprojekt zur Betriebskosteneinsparung durch Installation
einer Photovoltaikanlage“

11 Anfragen der Ausschussmitglieder

N Nicht öffentlicher Teil

1 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht öffentli-
cher Teil

2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des
Hauptausschusses am 08.12.2020 - nicht öffentlicher Teil

3 Mitteilungen des Bürgermeisters
4 Bericht aus den städtischen Beteiligungen
5 Anträge der Fraktionen
6 Anfragen der Ausschussmitglieder

Bergisch Gladbach, den 30.12.2020

Frank Stein
Bürgermeister

Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath

Bekanntmachung des Beschlusses des Rates der Stadt Rösrath über die
Gültigkeit der allgemeinen Kommunalwahlen (Wahl der Vertretung und
der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Stadt Rösrath) am 13.09.2020
und der Stichwahl zurWahl der Bürgermeisterin am 27.09.2020 gemäß § 40
Abs. 1 i.V.m. § 46 b des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG NRW)

Der Rat der Stadt Rösrath hat in seiner Sitzung am 07.12.2020 beschlossen,
folgende Wahlen für gültig zu erklären:

1. Die Wahl der Vertretung der Stadt Rösrath (Ratswahl) am 13.09.2020
gemäß § 40 Abs. 1 KWahlG NRW

2. Die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Stadt Rösrath
am 13.09.2020 und die Stichwahl zur Wahl der Bürgermeisterin am
27.09.2020 gemäß § 46 b i.V.m § 40 Abs. 1 KWahlG NRW.

Gemäß § 41 Abs. 1 KWahlG NRW kann gegen die vorgenannten Beschlüsse des
Stadtrates binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die
Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appelhofplatz, 50667 Köln, schriftlich
einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
zu erklären. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/
FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden.

Rösrath, den 29.12.2020

In Vertretung

Ulrich Kowalewski
Erster Beigeordneter

Diese Bekanntmachung (ggf. mit Anlagen) wird auch im Internet auf der
Homepage der Stadt Rösrath unter www.roesrath.de veröffentlicht.

Der Bürgermeister

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 die
Wahl des Rates, die Wahl des Bürgermeisters und die Wahl des Integrations-
rates am 13.09.2020 sowie die Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Bergisch
Gladbach am 17.03.2020 für gültig erklärt.

Gegen diesen Beschluss kann nach § 41 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Köln,
Appellhofplatz, 50667 Köln erhoben werden.

Bergisch Gladbach, 16.12.2020

gez.
Frank Stein
Bürgermeister

Investor sucht unabhängig vom Zustand oder
der Art, Immobilien und Grundstücke ab einer
Größe von 1000 m² oder erweiterbar, auch
2. Baureihe. Tel.: 02452-1065095
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Nur im Sommer
schön .
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